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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Entschädigung für die 
ehemaligen italienischen Militärinternierten durch Deutschland

Das Europäische Parlament,

A. in der Erwägung, dass die Versöhnung zwischen den europäischen Völkern nach dem 
Drama des Zweiten Weltkriegs nicht ohne die Entschädigung der Überlebenden jener 
harten und tragischen Ereignisse möglich ist,

B. unter Hinweis darauf, dass die deutsche Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ der deutschen Regierung und der deutschen Unternehmen beschlossen hat, 
neben den ehemaligen italienischen Militärlagerinternierten (IMI) auch einen Großteil der 
zivilen Zwangsarbeiter von den Entschädigungsleistungen für die ehemaligen Häftlinge 
auszuschließen,

C. unter Hinweis darauf, dass diese Stiftung durch ein solches Vorgehen den Grundsatz der 
Gleichheit verletzt, der ein grundlegendes Element des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland ist,

D. unter Hervorhebung, dass dieser Entscheidung eine falsche Rechtsauslegung zugrunde 
liegt, die nicht berücksichtigt, dass den IMI, die Zwangsarbeit in den deutschen Fabriken 
leisten mussten, die im Übereinkommen von Genf vorgesehene Behandlung nicht 
zuerkannt wurde,

E. unter Hinweis auf seine Entschließung zu Entschädigungsleistungen für ehemalige 
Sklavenarbeiter der deutschen Industrie1, 

1. vertritt die Ansicht, dass die Entschädigung der IMI des Zweiten Weltkriegs eine 
moralische und rechtliche Pflicht des deutschen Staates ist;

2. fordert die deutschen Behörden auf, diese Entschädigung zu leisten und somit eine 
schmerzliche Diskriminierung zu vermeiden;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Deutschen Bundestag, der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesverband der deutschen Industrie 
und dem Vorsitz der Europäischen Union zu übermitteln.

1 ABl. C 36 vom 17.02.1986, S. 129.


